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Praxis & Team

Ausdruck des Qualitätsmanage-
ments ist auch die Einhaltung 
der gesetzlichen Anforderungen 

wie die Richtlinien des Robert-Koch-Insti-
tuts (RKI) im Bereich Hygiene, das Arbeits-
sicherheitsgesetz (ASIG), die Röntgenver-
ordnung (RöV), die technische Sicherheit 
sowie der Gesundheitsschutz im Allgemei-
nen.
Die Senatsverwaltung für Gesundheit, Pfle-
ge und Gleichstellung (SenGPG) wies 
deshalb die Zahnärztekammer Berlin in 
einem Schreiben im September 2017 dar-
auf hin, dass auch in den Praxen im alltäg-
lichen Handeln Rechtsvorschriften wie z. B. 
das Medizinproduktegesetz (MPG) und 
die Medizinprodukte-Betreiberverordnung 
(MPBetreibV) anzuwenden und zu beach-
ten seien, um für „die Gesundheit und den 
erforderlichen Schutz der Patienten, An-
wender und Dritter zu sorgen“ (§ 1 MPG). 
Die Empfehlung zur „Infektionspräventi-
on in der Zahnheilkunde – Anforderungen 
an die Hygiene“ wurde von einer Arbeits-
gruppe hochkarätiger Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftler einschließlich der  
Vertreter der Zahnärzteschaft erarbeitet 
und gilt seit 2006 grundsätzlich für die 

Aufbereitung von Medizinprodukten, die 
am Patienten eingesetzt werden. 
Bei Kontakt von Medizinprodukten mit Blut 
oder anderen Körperflüssigkeiten müssen 
laut Hinweis der SenGPG Maßnahmen  
getroffen sein, die Infektionen verhin-
dern, unabhängig davon, ob der Patient im  
Krankenhaus behandelt wird oder in ei-
ner Zahnarztpraxis. Übertragbare Erreger  
sowie mögliche Übertragungswege sind in 
der Empfehlung der Kommission für Kran-
kenhaushygiene und Infektionsprävention 
(KRINKO) beim RKI und des Bundesinsti-
tuts für Arzneimittel und Medizinprodukte 
(BfArM) aufgeführt. Dieses muss sowohl 
bei jeder Patientin und jedem Patienten 
als auch im täglichen Umgang mit den 
Medizinprodukten bedacht werden.
Die SenGPG betont, dass für die Einhal-
tung dieser Vorschriften der behandelnde 
Zahnarzt bzw. die behandelnde Zahnärz-
tin verantwortlich und haftbar seien. Die 
Rechtslage ist hier eindeutig. 
Zudem wies die Senatsverwaltung da-
rauf hin, dass über die Validierung des 
Aufbereitungsprozesses ein bundeswei-
ter Konsens bestehe und es insofern kei-
nen Verhandlungsspielraum bei der Im-

plementierung eines kammereigenen 
Validierungsdienstes gebe. Wenn der kam-
mereigene Q-BuS-Dienst die Validierung 
entsprechend der gesetzlichen und nor-
mativen Vorgaben qualifiziert durchführe, 
sei nichts dagegen einzuwenden. 
Die Gesundheitsämter der Bezirke und 
das Landesamt für Gesundheit und Sozia-
les (LAGeSo) werden auch in Zukunft die 
Einhaltung der rechtlichen Vorschriften und 
der Normen zur Aufbereitung überwachen. 
Auf Grundlage der o. g. RKI-Empfeh lung ist 
deshalb die Aufbereitung von Medizinpro-
dukten mit validierten Verfahren auch in 
Berlin selbstverständlich. 
Wir bitten, dass die Hinweise und Informa-
tionen der Senatsverwaltung für Gesund-
heit, Pflege und Gleichstellung in den Pra-
xen beachtet und gemeinsam mit den 
Gesundheitsämtern, dem LAGeSo und 
dem kammereigenen Q-BuS-Dienst zum 
Wohle der Gesundheit unserer Patientin-
nen und Patienten umfassend umgesetzt 
werden. 

Ihr Team des QBuSDienstes
Referat Praxisführung  
der Zahnärztekammer Berlin

Hinweise der Senatsverwaltung

Hygieneanforderungen in Zahnarztpraxen

Die Zahnärztekammer Berliner sowie die Kassenzahnärzt-
liche Vereinigung Berlin haben gemeinsam verabredet, 
dass wir zum 1.1.2018 mit der „Ausgabe“ des elektro-

nische Heilberufsausweis (eHBA) beginnen werden. Dabei darf 
ich Sie auf die umfassenden Informationen der KZV Berlin im  
MBZ 10/2017 zur Telematikinfrastruktur und zugleich auf die Be-
zirksveranstaltungen der KZV hinweisen. Dort wurde erläutert, dass 
wir in Berlin ab 1.1.2018 mit der Ausgabe des eHBA beginnen 
werden, auch wenn Sie den eHBA voraussichtlich erst ab dem 
Jahr 2019 benötigen.
Um einen eHBA zu bekommen, müssen Sie online einen Antrag 
auf der Homepage der Firma medisign, dem einzigen Anbieter des 
eHBA, ausfüllen. Auf der Homepage von medisign finden Sie den 
Antrag bereits auf der Startseite für Sie hinterlegt. Bitte folgen Sie 
der Schrittanleitung und geben Sie Ihre persönlichen und berufs-
bezogenen Daten wie gefordert ein. Nach Abschluss der Antrags-
erstellung müssen Sie dem Antrag wie beschrieben nur noch ein 
biometrisches Lichtbild beifügen und die Antragsunterlagen nach 
einer Identifikation Ihrer Person über das sogenannte Post-Ident-
Verfahren oder als Kunden der apoBank über das sogenannte apo-

Ident-Verfahren der Zahnärztekammer Berlin zuleiten lassen. Die 
Zahnärztekammer Berlin bestätigt dann, dass Sie Zahnärztin oder 
Zahnarzt sind und leitet Ihren Antrag mit dieser Bestätigung an den 
Kartenhersteller weiter. Von diesem erhalten Sie auf dem Postweg 
Ihren elektronischen Heilberufeausweis.
Gerne stehen Ihnen die Mitarbeiterinnen der Mitgliederverwaltung 
für Rückfragen zur Verfügung. Bitte informieren Sie sich auch auf 
der Homepage der Zahnärztekammer Berlin über die Möglichkei-
ten und den Ablauf der Beantragung des eHBA.

Dr. Jan Fischdick, Geschäftsführer der ZÄK Berlin

Antragstellung ausschließlich beim Anbieter medisign

Der elektronische Heilberufsausweis kommt

Informationen zum eHBA

Antrag auf Ausstellung des eHBA: 
www.medisign.de/50service/10kartenantrag/index.html
Informationen der Zahnärztekammer  
in der Mitgliederverwaltung:
Frau Bernhardt (A-M): Telefon 34 808 157
Frau Dufft (N-Z):  Telefon 34 808 112




